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115/12 - Kreis Coesfeld

Bekanntmachung gem. § 21a der 9. Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(Verordnung über das Genehmigungsverfahren – 9. 
BImSchV) zur Änderung einer Mastgefl ügelanlage in 
Senden

Der Landrat des Kreises Coesfeld, Friedrich-Ebert-Str. 7, 
48653 Coesfeld, hat der Brüning GbR, Schölling 48, 48308 
Senden mit Datum 30.07.2012 eine Genehmigung mit fol-
gendem verfügenden Teil erteilt: 

„Hiermit wird Ihnen gemäß §§ 16 und 6 Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz (BImSchG) in Verbindung mit §§ 1 und 2 
der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen – 
4. BImSchV – sowie der Ziffer 7.1 Spalte 1c des Anhangs 
der 4. BImSchV die Genehmigung zur wesentlichen Ände-
rung einer genehmigungspfl ichtigen Anlage zum Halten von 
Mastgefl ügel mit insgesamt 84.000 Masthähnchenplätzen 
und 2 x 4,8m³ Flüssiggaslagerung am Standort 48308 Sen-
den, Schölling 48 erteilt. “

Eingeschlossene Entscheidung:
„Die Baugenehmigung gemäß Landesbauordnung NRW“ 

Die Anlage darf auf dem Grundstück in Senden, Schölling 
48, Gemarkung Senden, Flur 43, Flurstück 53/54, errichtet 
und betrieben werden.“

Der Genehmigungsbescheid enthält folgende Rechtsmittel-
belehrung:
„Gegen diesen Genehmigungsbescheid können Sie Klage 
beim Verwaltungsgericht Münster erheben. Hierbei müssen 
Sie Folgendes beachten:
Sie müssen die Klage
• innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe/Zustel-

lung des Bescheides
• schriftlich oder mündlich zur Niederschrift des Urkunds-

beamten der Geschäftsstelle beim Verwaltungsgericht 
Münster, Piusallee 38, 48147 Münster 

erheben. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Be-
weismittel sollen angegeben, die angefochtene Verfügung 
soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage 
nebst Anlagen sollen so viele Abschriften beigefügt werden, 
dass alle Beteiligten eine Ausfertigung erhalten können.“
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Es wird hiermit bekannt gegeben, dass eine Ausfertigung 
des Genehmigungsbescheides in der Zeit vom 16.08.2012 
bis einschließlich 29.08.2012 während der Dienststunden an 
folgenden Stellen ausliegt:
- Gemeindeverwaltung Senden, Bauamt, Zimmer 303, 

Münsterstr. 30, 48308 Senden
- Kreisverwaltung Coesfeld, Zimmer 220, Friedrich-Ebert-

Str. 7, 48653 Coesfeld.

Ich weise darauf hin, dass der Genehmigungsbescheid 
unter Aufl agen zum Baurecht/ Brandschutz, zur Reststoff-
verwertung und Abfallentsorgung, zum Grundwasser- und 
Gewässerschutz, zum Immissionsschutz, zum Landschafts-
schutz und zum Veterinärrecht ergangen ist.

Coesfeld, 31.07.2012
Kreis Coesfeld
Der Landrat
70.1-2010/0603-9966129
Im Auftrag
gez. Sentis

116/12 – Kreis Coesfeld

Bekanntmachung gem. § 10 des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes (BImSchG) zur Errichtung eines 
Schweinemaststalles in Senden 

Herr Ulrich Holle, Kley 19, 48308 Senden hat die Genehmi-
gung zur Erweiterung seiner genehmigten Schweinemast-
anlage auf dem Grundstück Gemarkung Bösensell, Flur 23, 
Flurstück 9 (unmittelbare Hofnähe) beantragt. Gegenstand 
des Antrages ist die Errichtung und der Betrieb eines neu-
en Schweinemaststalles mit Abluftbehandlungsanlage für 
2.888 Tiere, eine Tierplatzerhöhung für einen vorhandenen 
Maststall von 928 auf 1.056 Schweine und der Neubau eines 
Güllebehälters. Nach Durchführung der Maßnahme sollen 
6.115 Schweine gehalten, sowie 8.381 m³ Gülle und 6,6 to 
Flüssiggas gelagert werden. 

Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen) und den Bestimmungen des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das 
beantragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen Vor-
schriften.

Das beantragte Vorhaben wird hiermit gemäß § 10 BIm-
SchG bekannt gemacht. 

Die Anlage soll 2013/2014 in Betrieb genommen werden, 
sofern die beantragte Genehmigung für die Errichtung und 
den Betrieb erteilt wird.

Für das Vorhaben wurde vom Antragsteller eine Umwelt-
verträglichkeitsuntersuchung als Grundlage zur Umweltver-
träglichkeitsprüfung durchgeführt. Gemäß § 1 Abs. 2 der 9. 
Verordnung zur Durchführung des BImSchG (Verordnung 
über das Genehmigungsverfahren), ist die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung unselbstständiger Teil des Genehmigungs-
verfahrens.

Der Genehmigungsantrag und die dazugehörigen Unter-
lagen einschließlich der Umweltverträglichkeitsuntersu-
chung liegen nach der Bekanntmachung einen Monat, vom 
23.08.2012 bis einschließlich 24.09.2012, während der 
Dienststunden zur Einsicht bei folgenden Behörden aus:

1. Gemeindeverwaltung Senden, Zimmer 303, Münsterstr. 
30, 48308 Senden

2. Kreisverwaltung Coesfeld, Abt. 70, Raum 220, Friedrich-
Ebert-Str. 7, 48653 Coesfeld.

Etwaige Einwendungen nicht privatrechtlicher Natur gegen 
das Vorhaben können vom Datum der erstmaligen Ausle-
gung bis einschließlich 08.10.2012 bei den vorgenannten 
Behörden schriftlich vorgebracht werden. Mit Ablauf dieser 
Frist werden alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht 
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Die Ein-
wendungen sollen die volle leserliche Anschrift (in Block-
schrift) des Einwenders tragen.

Es wird hiermit darauf hingewiesen, dass die Einwendungs-
schreiben an den Antragsteller zur Stellungnahme weiter-
gegeben werden. Auf Verlangen des Einwenders werden 
dabei Name und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die 
Angaben nicht zur Beurteilung des Inhaltes der Einwendung 
erforderlich sind.

Sofern Einwendungen erhoben werden, werden diese gem. 
§ 10 Abs. 4 Nr. 3 und Abs. 6 BImSchG - auch bei Ausbleiben 
der Antragsteller oder von Personen, die fristgerecht Ein-
wendungen erhoben haben -, in einem besonderen Erörte-
rungstermin erörtert. Der Erörterungstermin ist vorgesehen 
für den 29.11.2012 ab 10:00 Uhr, im Bürgersaal der Gemein-
de Senden, Münsterstr. 30, 48308 Senden. 
Sollte der Termin aufgrund einer Ermessensentscheidung 
der Genehmigungsbehörde nicht stattfi nden, wird dies 

rechtzeitig vorher öffentlich bekannt gemacht.

Der Erörterungstermin ist öffentlich. Ein Recht zur Teilnahme 

haben neben den Vertretern der beteiligten Behörden der 

Antragsteller und diejenigen, die rechtzeitig bei den Ausle-

gungsstellen Einwendungen erhoben haben. Sonstige Per-

sonen können als Zuhörer am Termin teilnehmen, sofern 

genügend freie Plätze zur Verfügung stehen. 

Die Entscheidung über die Einwendungen (Genehmigungs-

bescheid) wird nach dem Erörterungstermin allen Einwen-

dern schriftlich zugestellt. Die Zustellung kann auch durch 

eine öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.   

  

Kreis Coesfeld, den 09.08.2012

Der Landrat 

70.1-2012/0627  

Im Auftrag

gez.  Sentis

117/12 – Kreis Coesfeld

Bekanntmachung gem. § 3a Satz 2 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung - UVPG – zur Verle-
gung des Grienenbaches in Billerbeck

Herr Ester-Heuing, Esking 32, 48727 Billerbeck, beabsichtigt, 

seine Hofstelle zu erweitern. Es sollen ein Güllebehälter und 

ein weiteres Stallgebäude errichtet werden. Im Zuge dieses 

Bauvorhabens hat er die Verlegung des Grienenbaches be-

antragt. Ein naturnaher, neuer Gewässerabschnitt soll ge-

baut werden. Der neue Grabenverlauf ist zwar kürzer als 

der bisherige Lauf; aufgrund der geringen ökologischen Be-

deutung des alten Gewässers wird der Laufl ängenverlust je-

doch als unerheblich angesehen. Es handelt sich bei diesem 

Vorhaben um einen Gewässerausbau. Hierfür ist gem. § 68 
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Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz - WHG - eine Genehmigung 
erforderlich. 

Es wurde ein Vorprüfverfahren zur Feststellung des Erfor-
dernisses einer Umweltverträglichkeitsprüfung gem. § 3c 
UVPG in Verbindung mit § 1 UVPG NW durchgeführt.

Hiermit wird festgestellt, dass eine Umweltverträglichkeits-
prüfung nicht erforderlich ist. Es wird darauf hingewiesen, 
dass diese Feststellung nicht selbständig anfechtbar ist (§ 
3a Satz 3 UVPG). 

Kreis Coesfeld, 08.08.2012
Der Landrat 
Im Auftrag
gez. Brathe

118/12 – Kreis Coesfeld

Fischerprüfungen des Kreises Coesfeld
 
Der Prüfungsausschuss für Fischerprüfungen des Kreises 
Coesfeld wird am 

 Montag,  19. November 2012
 Dienstag,  20. November 2012
 Mittwoch,  21. November 2012
 Donnerstag,  22. November 2012
 Montag,  26. November 2012
 Dienstag,  27. November 2012
 Mittwoch,  28. November 2012
 Donnerstag,  29. November 2012
 Montag,  03. Dezember 2012
 Dienstag,  04. Dezember 2012

Fischerprüfungen durchführen.

Interessenten, die an der Fischerprüfung teilnehmen wollen 
und am jeweiligen Prüfungstag das 13. Lebensjahr vollendet 
haben, können sich beim Kreis Coesfeld, Abteilung 32 - Si-
cherheit und Ordnung, - Untere Fischereibehörde -, Schüt-
zenwall 18, 48653 Coesfeld, schriftlich anmelden.

Anmeldeschluss ist der 19.10.2012

Es wird darauf hingewiesen, dass Lehrgänge zur Vorberei-
tung auf die Fischerprüfung  in verschiedenen Orten des 
Kreises Coesfeld durchgeführt werden. 
Näheres kann bei der Unteren Fischereibehörde Coesfeld, 
Telefon: 025 41/18-32 11, erfragt werden.

Coesfeld, 23.07.2012

Kreis Coesfeld
Der Landrat
Abteilung 32
Sicherheit und Ordnung
- Untere Fischereibehörde -
Im Auftrag
Brosterhues

119/12 – Stadt Dülmen

Bekanntmachung der Bezirksregierung Münster zur 
Flurbereinigung Berkelaue II mit Aufforderung zur An-
meldung unbekannter Rechte

Die Bezirksregierung Münster - Flurbereinigungsbehörde - 
hat durch Beschluss vom  08.09.2006 sowie durch weitere 
Einzelbeschlüsse das Flurbereinigungsverfahren Berkel-
aue II nach Maßgabe des § 86 Flurbereinigungsgesetz - 
(FlurbG) vom 16.03.1976 in der derzeit gültigen Fassung - 
angeordnet und das Flurbereinigungsgebiet unter anderem 
für das nachstehend aufgeführten Grundstück festgestellt:

Kreis Gemeinde Gemarkung Flur Flurstück
Coesfeld Dülmen Dülmen-Kspl. 115 3

Eine öffentliche Bekanntmachung der Zuziehung des vor-
genannten Flurstücks zum Flurbereinigungsverfahren 
Berkelaue II ist bisher nicht erfolgt. Die erforderliche Auf-
forderung zur Anmeldung unbekannter Rechte für diese 
Grundstücke wird hiermit nachgeholt.

Die Beteiligten werden gemäß § 14 FlurbG aufgefordert, 
Rechte an den oben genannten Grundstücken, die aus dem 
Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am 
Flurbereinigungsverfahren berechtigen, innerhalb einer Frist 
von drei Monaten  nach erfolgter Bekanntmachung bei der 
Bezirksregierung Münster, Flurbereinigungsbehörde, Leis-
weg 12, 48653 Coesfeld, schriftlich oder zur Niederschrift 
anzumelden.

Zu diesen Rechten gehören zum Beispiel nicht eingetragene 
dingliche Rechte an Grundstücken oder Rechte an solchen 
Rechten sowie persönliche Rechte, die zum Besitz oder zur 
Nutzung von Grundstücken berechtigen oder die Nutzung 
von Grundstücken beschränken.

Nach fruchtlosem Ablauf der Frist besteht kein Anspruch auf 
Beteiligung.

Werden Rechte erst nach Ablauf der bezeichneten Frist 
angemeldet oder nachgewiesen, so kann die Flurbereini-
gungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und Festset-
zungen gemäß § 14 Abs. 2 FlurbG gelten lassen.

Der Inhaber eines der bezeichneten Rechte muss nach § 14 
Abs. 3 FlurbG die Wirkung eines vor der Anmeldung einge-
tretenen Fristablaufes ebenso gegen sich gelten lassen wie 
der Beteiligte, dem gegenüber die Frist durch Bekanntgabe 
dieser Aufforderung zuerst in Lauf gesetzt worden ist.

Von der Bekanntgabe dieser Aufforderung zur Anmeldung 
unbekannter Rechte an gelten für das vorgenannte Flur-
stück folgende zeitweilige Einschränkungen, die bis zur 
Unanfechtbarkeit des Nachtrags zum Flurbereinigungsplan, 
in dem das Flurstück endgültig einem Zuteilungsempfänger 
zugeteilt wird, wirksam sind:

1. In der Nutzungsart des Grundstückes dürfen ohne Zustim-
mung der Flurbereinigungsbehörde nur Änderungen vorge-
nommen werden, die zum ordnungsmäßigen Wirtschafts-
betrieb gehören (§ 34 Abs. 1 Nr. 1 FlurbG).

2. Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedigungen, Hangterras-
sen und ähnliche Anlagen dürfen nur mit Zustimmung der 
Flurbereinigungsbehörde errichtet, hergestellt, wesentlich 
verändert oder beseitigt werden (§ 34 Abs. 1 Nr. 2 FlurbG).
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3. Obstbäume, Beerensträucher, einzelne Bäume, Hecken, 
Feld- und Ufergehölze dürfen nur in Ausnahmefällen, so-
weit landeskulturelle Belange, insbesondere des Natur-
schutzes und der Landschaftspfl ege, nicht beeinträchtigt 
werden, mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde 
beseitigt werden (§ 34 Abs. 1 Nr. 3 FlurbG).

4. Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsge-
mäßen Bewirtschaftung übersteigen, bedürfen der Zu-
stimmung der Flurbereinigungsbehörde (§ 85 Nr. 5 Flur-
bG).

5. Sind entgegen der Anordnung zu 2. und 3. Änderungen 
vorgenommen oder Anlagen errichtet oder beseitigt wor-
den, so können sie im Flurbereinigungsverfahren unbe-
rücksichtigt bleiben. Die Flurbereinigungsbehörde kann 
den früheren Zustand gem. § 137 FlurbG wieder herstel-
len lassen, wenn dieses der Flurbereinigung dienlich ist 
(§ 34 Abs. 2 FlurbG). Sind Eingriffe entgegen der Anord-
nung zu 7. vorgenommen worden, so muss die Flurbe-
reinigungsbehörde Ersatzpfl anzungen auf Kosten der 
Beteiligten anordnen (§ 34 Abs. 3 FlurbG).

 Sind Holzeinschläge entgegen der Anordnung zu 4. vor-
genommen worden, so kann die Flurbereinigungsbehör-
de anordnen, dass derjenige, der das Holz gefällt hat, die 
abgeholzte oder verlichtete Fläche nach den Weisungen 
der Forstaufsichtsbehörde wieder ordnungsgemäß in 
Bestand zu bringen hat (§ 85 Nr. 6 FlurbG).

6. Zuwiderhandlungen gegen die Anordnungen zu Ziffer 2., 
3. und 4. dieses Beschlusses sind Ordnungswidrigkeiten 
und können mit einer Geldbuße bis zu 500 Euro für den 
einzelnen Fall geahndet werden (§ 154 FlurbG, §§ 1 und 
17 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten - OWiG - 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.02.1987 - 
BGBl. I S. 602), in der derzeit gültigen Fassung. Unter 
Umständen kann auch eine höhere Geldbuße auferlegt 
werden (§ 17 Abs. 4 OWiG). Außerdem können Gegen-
stände eingezogen werden, auf die sich die Ordnungs-
widrigkeit bezieht (§ 154 Abs. 3 FlurbG).

Die Bußgeldbestimmungen nach anderen Gesetzen bleiben 
unberührt.

Bezirksregierung Münster -Flurbereinigungsbehörde
Flurbereinigung Berkelaue II
Az.: 33.7 – 23 06 3 -
48653  Coesfeld, 14. Juni 2012
Leisweg 12, Tel. 02541/911-144
Im Auftrag: 
gez. Martin Gottwald 

120/12 – Sparkasse Westmünsterland

Bekanntmachung von Kraftloserklärungen von Sparur-
kunden 

Kraftloserklärung
Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND erklärt die Spa-
rurkunde mit der Nummer 447004540 hiermit für kraftlos.

Ahaus / Dülmen, den 07.08.2012
SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Kraftloserklärung
Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND erklärt die Spa-
rurkunde mit der Nummer 347048688 hiermit für kraftlos. 

Ahaus / Dülmen, den 07.08.2012
SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND 
gez. Der Vorstand

Kraftloserklärung 
Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND erklärt die Spa-
rurkunde mit der Nummer 347005779 hiermit für kraftlos.

Ahaus / Dülmen, den 07.08.2012
SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand
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